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Norm

AsylG 1997 §7;

AVG §60;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 99/20/0521

Rechtssatz

Die Asylwerber haben in ihrer Berufungsergänzung vorgebracht, dass ihre Weigerung, nach Beendigung des

Arbeitsvertrages in der CSFR in ihre Heimat zurückzukehren, ihrer "politischen AuEassung Gewicht verliehen habe",

wobei eine solche Weigerung bereits nach den vietnamesischen Strafbestimmungen "im Gesetz als politisches Delikt"

erfasst werde. Indem der unabhängige Bundesasylsenat einerseits die Stichhaltigkeit des zentralen

Berufungsvorbringens der Asylwerber zum Bestehen eines NachFuchtgrundes ohne Bezugnahme auf

Sachverhaltsfeststellungen negiert hat und andererseits im Berufungsbescheid auch keine Argumente dafür angeführt

hat, weshalb dem behaupteten NachFuchtgrund in asylrechtlicher Hinsicht schon von vornherein keine Bedeutung

zukäme, ist er seiner in § 60 AVG normierten VerpFichtung zur nachvollziehbaren Begründung des

Berufungsbescheides nicht nachgekommen.
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